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Messe- und Kongress-Standort Karlsruhe sieht Lichtblick 

 

Karlsruhe, 15.07.2020 – Lange musste die Veranstaltungswirtschaft in 

Baden-Württemberg auf eine Verordnung für die Durchführung von Messen, 

Ausstellungen und Kongressen warten. Nun ist sie durch die Landesregierung 

auf den Weg gebracht und setzt nachvollziehbare Richtlinien für die 

Veranstaltungsbranche in Kraft. 

Die Geschäftsführerin der Messe Karlsruhe, Britta Wirtz, teilt mit: „Wir lesen 

die vorliegende Corona-Verordnung Messen so, dass die Landesregierung 

hiermit eine Orientierungshilfe in Form von konkreten Handlungsanweisungen 

gibt.  Es ist erkennbar, dass die formulierten Auflagen darauf zielen, das 

Geschäft wieder in Gang zu bringen.“ Zahlreiche Regelungen der Corona-

Verordnung Messen werden bereits Ende August außer Kraft gesetzt, sollen 

mithin mit Beginn des Monats September neu gefasst werden. Wirtz weiter: 

„Die Verordnung ist für uns und die gesamte Messe- und Kongressbranche 

damit als ein Brückenschlag in den Herbst zu sehen, die sowohl wir als auch 

unsere Aussteller und Besucher dringend benötigt haben. Wir dürfen davon 

ausgehen, dass die formulierten Auflagen nur in begründeten Fällen 

verschärft werden. Im positiven Fall gibt die Verordnung ab September Raum 

für Erleichterungen. Wir gehen nun mit den auf die Corona-Verordnung 

Messen zugeschnittenen Konzepten und unseren Sicherheits- und 

Hygienekonzepten auf die zuständigen Ordnungsämter zu und sind so in der 

Lage, unseren Veranstaltungsherbst planerisch voranzubringen.“ 

  

 


